
1. Nachtragshaushaltssatzung
der Gemeinde Gudow für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.12.2025 folgende
Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht vermindert und damit der Gesamtbetrag des
um um Haushaltsplanes einschl.

Nachträge
gegenüber nunmehr

bisher festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge 128.500 EUR 0 EUR 5.279.500 EUR 5.408.000 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen 314.100 EUR 0 EUR 5.270.800 EUR 5.584.900 EUR
Jahresüberschuss 0 EUR 600 EUR 600 EUR 0 EUR
Jahresfehlbetrag 0 EUR 0 EUR 0 EUR 171.400 EUR
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach
§ 26 Abs. 1 5. 2 GemHVQ 171.400 EUR 0 EUR 0 EUR 171.400 EUR
Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der
Ausgleichsrücklage 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit: 68.000 EUR 0 EUR 5.260.200 EUR 5.328.200 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 92.900 EUR 0 EUR 4.977.800 EUR 5.070.700 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investiti
onstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit 16.800 EUR 0 EUR 500 EUR 17.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investiti
onstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit 50.800 EUR 0 EUR 369.200 EUR 420.000 EUR

Es werden keine Änderungen in den § 2- § 5 vorgenommen.

Gudow, den 09.12.2025
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